
 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 511/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 20.05.2014 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Heist 19.06.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 30.06.2014 öffentlich 

 
Prüfung der Jahresrechnung 2013 und Feststellung des Ergebnisses für 
die Gemeinde Heist 
 
Sachverhalt: 
Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2013 vom 14.05.2014. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
- gemäß Anlage -  
 
 
 
Finanzierung: 
- entfällt -  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
- entfällt -  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, 
Die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung 2013, die im Verwaltungshaushalt 
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 3.434.751,67 € und im Vermögens-
haushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 366.968,06 € abschließt, fest.  
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
Anlagen: 
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Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 
Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 14.05.2014 
  
 
 
 



Gemeinde  4 Heist
Seite     1
HH.-Jahr : 2013
Datum : 20.05.14
Uhrzeit : 11:24:54

:Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen
./. bereinigter Sollausgaben

    366.968,06

          0,00

     91.895,18

          0,00

          0,00

EUR

Solleinnahmen (= Anordnungssoll)

+ neugebildete Haushaltseinnahmereste
- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr

Summe bereinigter Solleinnahmen

Sollausgaben (= Anordnungssoll)

+ neu gebildete Haushaltsausgabereste
- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr

Summe bereinigter Sollausgaben

Fehlbetrag

  3.434.751,67

  3.709.824,55

Einnahmen

Ausgaben

Unterschied

- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr           0,00          0,00

    303.833,98

- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr

     63.134,08
          0,00

          0,00          0,00

  3.801.719,73

          0,00

          0,00
          0,00

  3.405.990,57

     28.761,10
          0,00
          0,00

GesamthaushaltVermögenshaushaltVerwaltungshaushalt

EUREUR

Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3
Satz 2 GemHV: Vmh           0,00 EUR

543

BezeichnungLfd.
Nr.

21

1

2
3
4

5

6

7
8
9

10

11           0,00

  3.801.719,73

  3.801.719,73

    366.968,06  3.434.751,67

    366.968,06  3.434.751,67

          0,00          0,00

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

Heist, 20.05.2014
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Lfd. Haushaltsstelle Datum Bemerkungen
Nr. der

Anweisung
1 21110.530000 20.12.2012 Die Miete des Kopierers für die Grundschule Heist hat im 

Jahr 2013 Kosten in Höhe von 1.547 € verursacht.
Was wird dafür geleistet?
Wie viele Kopien fallen im Jahr an?
Wäre ein Kauf ggf. günstiger?  

Amt Moorrege

Der Amtsvorsteher

i.A. Neumann

ausschuss der Gemeinde Heist
Prüfung der Jahresrechnung 2013 durch den Rechnungsprüfungs-

am 14.05.2014

Moorrege, den 19.05.2014

Der Mietvertrag über 60 Monate für den Kopierer der Grundschule läuft bis zum 30.11.2015. 
Er enthält monatliche Inklusivkopien von 10.000 Stück; jede weitere Kopie kostet  0,007 €.
In dem Mietvertrag ist die kostenlose Zubehörlieferung  (z.B. Toner) sowie der Service, wie 
Wartung und Reparatur mit Ersatzteilen enthalten.
Da die Schulkopierer häufig  genutzt werden und viele wechselnde Bediener vorhanden 
sind, können durch Verschleiß auch vermehrt Störungen auftreten.
Der Kauf eines Kopierers, wie er zurzeit in der Grundschule Heist verfügbar ist, würde rd. 
5.900 € inkl. Mwst. kosten. Bei Kaufgeräten werden jedoch Serviceleistung, Wartung und 
Reparatur separat abgerechnet, so dass weitere Kosten entstehen. 
Alternativ wäre ein zusätzlicher  Servicevertrag notwendig.
Der Kauf eines Gerätes kann im Einzelfall zwar etwas günstiger sein, aber die Nebenkosten 
sind nur schwer kalkulierbar. Mit zunehmenden Alter der Geräte sind in der Regel steigende 
Kosten zu erwarten.
Bei der Miete eines Kopierers ist in regelmäßigen Abständen ein modernes Gerät 
vorhanden, das den gewünschten Anforderungen (Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, 
Energieeinsparung, Druckqualität u.ä.) entspricht. 
Unter Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile wurde die Miete eines Kopierers  
favorisiert.

Antwort:



 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 510/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 14.05.2014 
Bearbeiter: Sylvia Schippmann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Gemeindevertretung Heist 30.06.2014 öffentlich 

 
Ausschreibung gemeindlicher Gebäude- und Inhaltsversicherungen 
 
Sachverhalt:  
 
Die Verträge für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen der Gemeinde Heist be-
stehen zurzeit bei der Basler Securitas Versicherungs-AG. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
  
Das Gemeindeprüfungsamt hat bei der überörtlichen Prüfung des Amtes Moorrege 
und der amtsangehörigen Gemeinden eine Überprüfung der vorhandenen Versiche-
rungsverträge angeregt. Durch einen Versicherungsberater wurde 2013 auf der Ba-
sis der Versicherungssummen (Gebäude und Inhalt) aller amtsangehörigen Ge-
meinden ein Vergleich der Versicherungssummen vorgenommen. Sofern die Versi-
cherungen aller Gemeinden in einem Paket neu ausgeschrieben werden, wäre eine 
Minderung um insgesamt rd. 13.000 €/jährlich möglich. Diese Einsparungsmöglich-
keiten sind nur zu erwarten, wenn sich alle amtsangehörigen Gemeinden an einer 
Ausschreibung beteiligen, da sich das ermittelte Einsparungspotenzial auf die Ge-
samtversicherungssumme aller amtsangehörigen Gemeinden, des Amtes Moorrege 
und des Schulverbandes bezieht. 
 
 
 
Finanzierung:./. 
  
 
 
Fördermittel durch Dritte:./. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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 Die Gemeindevertretung Heist beschließt die Teilnahme an einer Ausschreibung 
aller Gebäude- und Inhaltsversicherungen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: ./.  
 
 
 



 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 512/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 21.05.2014 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

05.06.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 19.06.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 30.06.2014 öffentlich 

 
DRK-Kindertagesstätte Jahresrechnung 2013 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg  hat die Jahresrechnung 2013 für den DRK-
Kindergarten Heist (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 575.165,07  
Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 529.701,06 Euro gegenüber, so dass 
sich ein Überschuss in Höhe von 45.464,01 Euro ergibt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Mehreinnahmen ergeben sich u.a. aus den Nachzahlungen für das Jahr 2011 
der Betriebskosten für die Krippengruppe, den Betriebskostenzuschuss für die Krip-
pengruppe für das Jahr 2013, sowie  dem höheren Personalkostenzuschuss des 
Kreises Pinneberg. Auch sind Mehreinnahmen in Höhe von 8.265,85 Euro beim Kos-
tenausgleich zu verzeichnen. Ansonsten entsprachen die Ausgaben und Einnahmen 
im Wesentlichen den geplanten Ansätzen. Minderausgaben ergaben sich bei den 
Personalkosten. 
 
Der zu buchende Mietwert betrug 45.720,64  Euro. Für die Gebäudeunterhaltung und 
Bewirtschaftungskosten sind der Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt 22.135 
Euro entstanden. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Der Überschuss in Höhe von  45.464,01  Euro wurde bereits mit der zweiten Rate 
des Zuschusses für das Jahr 2014 verrechnet.  
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Fördermittel durch Dritte: 
 
Landeszuschuss Personalkosten: 80.750,45 Euro 
Kreiszuschuss Betriebskosten: 27.058,00 Euro 
Kreiszuschuss Sozialstaffel: 25.424 Euro 
Kreiszuschuss Einzelintegration: 12.410,00 Euro 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss /die Gemeinde-
vertretung nimmt die Jahresrechnung 2013 für den DRK-Kindergarten Heist zur 
Kenntnis. Der Überschuss wurde mit der 2. Rate für das Jahr 2014 verrechnet. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
  (Neumann) 
 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2014 DRK-Kindertagesstätte Heist  
 
 
 



Ö  7





 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 513/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 21.05.2014 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

05.06.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 19.06.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 30.06.2014 öffentlich 

 
Waldkindergarten Wurzelkinder e.V., Jahresrechnung 2013 
 
Sachverhalt: 
 
Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat mit Schreiben vom 05.02.2014 die Jah-
resrechnung 2013 (Anlage 1) vorgelegt. Die Jahresrechnung  schließt mit einem 
Überschuss in Höhe von 351,44  Euro ab.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen den Planungen.  
 
 
Finanzierung: 
 
Der Überschuss  aus dem  Jahr 2013 in Höhe von 351,44 Euro wird mit der dritten 
Rate für das Jahr 2014 verrechnet.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Landeszuschuss Personalkosten: 11.000,44 Euro 
Kreiszuschuss Betriebskosten: 564,00 Euro 
Kreiszuschuss Sozialstaffel: 4.564,30 Euro 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss/die Gemeinde-
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vertretung nimmt die Jahresrechnung 2013 des Waldkindergartens Wurzelkinder e.V. 
zur Kenntnis. Der Überschuss in Höhe von 351,44 Euro wird mit der 3. Rate des Zu-
schusses 2014 verrechnet. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Neumann) 
 
 
 
Anlagen:  Jahresrechnung 2013 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 516/2014/HE/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 06.06.2014 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/700-710 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Gemeindevertretung Heist 30.06.2014 öffentlich 

 
Satzungsrecht des AZV Pinneberg 
 
Sachverhalt: 
Mit anliegendem Schreiben von 02.06.2014 erläutert der Abwasser-Zweckverband 
Pinneberg, dass aus formalen Gründen von allen verbandsangehörigen Gemeinden 
der Abschluss eines gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Vertrages erforderlich ist, 
um die Aufgabe der Abwasserbeseitigung als eigene  Aufgabe wahrnehmen zu kön-
nen.  
Zu den ursprünglichen Aufgaben des AZV Pinneberg gehört die „Abwassersamm-
lung“ und das „Klären der Abwässer“ für die Verbandsmitglieder. 
Im Jahr 2006 hat die Verbandsversammlung des Abwasser-Zweckverbandes Pinne-
berg einvernehmlich beschlossen, die „Abwasserbeseitigung“ als weitere mögliche 
Aufgabe in die Zweckverbandssatzung aufzunehmen.  
Mit der Änderung der Verbandssatzung war es den Gemeinden freigestellt, die eige-
ne Aufgabe „Abwasserbeseitigung“ auf den AZV zu übertragen.  
Von der Option zur Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung an den AZV 
haben einzelne Gemeinden Gebrauch gemacht und einen gesonderten öffentlich-
rechtlichen Vertrag abgeschlossen.  
Um jedoch die Aufgabe der Abwasserbeseitigung in diesen Fällen von einzelnen 
Gemeinden übernehmen zu können, wäre neben der erfolgten Änderung der Ver-
bandssatzung auch der Abschluss eines gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Vertra-
ges  aller Verbandsmitglieder erforderlich gewesen.  
Diese formelle Erweiterung des ursprünglichen Vertragsverhältnisses zwischen den 
verbandsangehörigen Gemeinden wird nunmehr nachgeholt und bedarf einer Zu-
stimmung aller Verbandsmitglieder. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Unabhängig von der erforderlichen Zustimmung zu diesem öffentlich-rechtlichen Ver-
trag bleibt es jeder Gemeinde auch zukünftig vollkommen freigestellt, die Aufgabe 
der Abwasserbeseitigung an den AZV zu übertragen. Eine Verpflichtung zur Übertra-
gung der Aufgabe ergibt sich durch die Zustimmung zu diesem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag nicht. 
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Das Einvernehmen aller Verbandsmitglieder ist zwingend erforderlich, damit der AZV 
Pinneberg auch weiterhin berechtigt ist, die Aufgabe der Abwasserbeseitigung für 
einzelne Gemeinden wahrzunehmen.  
Nach § 28 GO handelt es sich bei der Änderung öffentlich-rechtlicher Vereinbarun-
gen um eine vorbehaltene Entscheidung der Gemeindevertretung, so dass die  Zu-
stimmung der jeweiligen Gemeindevertretung erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Gemeinden haben keine  finanziellen Nachteile, da lediglich die formellen Vo-
raussetzungen geschaffen werden, um für interessierte Gemeinden eine Übertra-
gung der Abwasserbeseitigung auf den AZV zu ermöglichen bzw. nachträglich zu 
legalisieren.  
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
- entfällt - 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung stimmt dem als Anlage beigefügten Entwurf des öffentlich-
rechtlichen Vertrages zur Übertragung der vollständigen Aufgabe der Abwasserbe-
seitigung der Verbandsmitglieder auf den Abwasser-Zweckverband Pinneberg zu.   
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen: 
Schreiben des AZV Pinneberg vom 02.06.2014 
Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Übertragung der Abwasserbeseiti-
gung auf den AZV Pinneberg 
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